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Was ist Gegenstand Ihres Vertrages? 
Gegenstand Ihres Vertrages ist die gesamte Erdgaslieferung für Ihren privaten, gewerblichen oder beruflichen 
Bedarf in Niederdruck ohne Leistungsmessung an der von Ihnen im Vertrag angegebenen Entnahmestelle. 
 
Wie kommt Ihr Vertrag zustande und ab wann bekommen Sie Erdgas von den Stadtwerken Jülich? 
Zunächst benötigt die Stadtwerke Jülich GmbH (SWJ) von Ihnen den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen 
Auftrag zur Erdgaslieferung. Der Vertrag kommt zustande, indem die SWJ Ihnen mit der Vertragsbestätigung, in der 
auch der voraussichtliche Liefertermin mitgeteilt wird, das Zustandekommen bestätigt. Die SWJ wird Ihnen die 
Annahme oder Ablehnung Ihres Auftrags spätestens drei Wochen nach Versand des von Ihnen ausgefüllten und 
unterzeichneten Auftragsformulars (maßgeblich ist der Poststempel, das Versanddatum auf dem Fax-Sendebericht 
oder das Versanddatum der E-Mail) zusenden. 
Alternativ zu Ziffer 2.1. können Sie per Mausklick im Internet ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines 
Vertrags zur Energielieferung abgeben. Den elektronischen Zugang Ihres Angebots wird Ihnen die SWJ durch 
Zusendung einer automatisch generierten E-Mail bestätigen. Anschließend prüft die SWJ Ihr Angebot und teilt Ihnen 
innerhalb von 3 Wochen mit, ob Ihr Auftrag angenommen oder abgelehnt wird. Maßgeblich für den Fristbeginn ist 
in diesem Fall das Versanddatum der Bestätigungs-E-Mail.  
Die Lieferung beginnt entsprechend den gesetzlichen Regelungen zum Lieferantenwechsel regelmäßig spätestens 
zwei Wochen nach Zugang der Anmeldung der Netznutzung bei dem für Sie zuständigen Netzbetreiber, frühestens 
jedoch, wenn die Voraussetzungen, die für eine ordnungsgemäße Durchführung der Belieferung mit Gas (insb. 
Kündigung der bisherigen Lieferverträge) gegeben sind. Die SWJ wird bei entsprechender Bevollmächtigung durch 
Sie die dafür erforderlichen Schritte für Sie übernehmen. Kann Ihre Belieferung aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Auftragserteilung erfolgen, haben sowohl die SWJ als auch 
Sie das Recht, den Vertrag fristlos in Textform zu kündigen. 
 
Wie lang ist die Laufzeit Ihres Vertrages? 
Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit von 24 Monaten. Er verlängert sich auf unbestimmte Zeit, sofern er nicht fristgerecht 
nach Ziffer 4.1 gekündigt wurde.  
 
Wie und wann kann der Vertrag gekündigt werden? 
Der Vertrag kann erstmalig mit einer Frist von einem Monat auf das jeweilige Vertragsende gekündigt werden. Das 
Recht zur außerordentlichen Kündigung gemäß der Ziffern 4.2 bis 4.3 sowie gemäß §314 BGB und § 41 Abs. 3 Satz 
2 EnWG bleibt unberührt. 
 
Bei einem Umzug sind Sie berechtigt, diesen Vertrag mit einer Frist von mindestens zwei Wochen zu kündigen. 
 
Die SWJ ist berechtigt, den Vertrag fristlos aus wichtigem Grund zu kündigen (§ 314 BGB). Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere im Falle wiederholter Zuwiderhandlung im Sinne des § 19 Abs. 1 und Abs. 2 GasGVV vor. In den 
Fällen des § 19 Abs. 2 GasGVV wird die SWJ die Kündigung zwei Wochen vorher androhen; § 19 Abs. 2 S. 2 und 
S. 3 GasGVV gelten entsprechend. 
 
Die Kündigung bedarf der Textform. Die SWJ soll Ihre Kündigung unverzüglich nach Eingang in Textform bestätigen. 
 
Preisänderungen 
Im Erdgaspreis sind die Beschaffungs- und Vertriebskosten, die Umsatzsteuer, die Erdgassteuer, die Kosten für 
den Erwerb von Emissionszertifikaten gemäß des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG), die 
Mehrbelastungen aus der SLP-Bilanzierungsumlage sowie die an den Netzbetreiber und den Messstellenbetreiber 
zu entrichtenden Entgelten und die Konzessionsabgaben enthalten. 
 
Preisänderungen durch die SWJ erfolgen im Wege der einseitigen Leistungsbestimmung in Ausübung billigen 
Ermessens nach §315 BGB. Der Kunde kann dies nach §315 Abs. 3 BGB zivilgerichtlich überprüfen lassen. Bei der 
einseitigen Leistungsbestimmung durch die SWJ sind ausschließlich Änderungen der Kosten zu berücksichtigen, 
die für die Preisermittlung nach Absatz 1 maßgeblich sind. Die SWJ ist bei Kostensteigerungen berechtigt, bei 
Kostensenkungen verpflichtet, eine Preisänderung durchzuführen. Bei der Preisermittlung ist die SWJ verpflichtet, 
Kostensteigerungen nur unter Ansatz gegenläufiger Kostensenkungen zu berücksichtigen und eine Saldierung von 
Kostensteigerungen und Kostensenkungen vorzunehmen. 
 
Die SWJ nimmt mindestens alle zwölf Monate eine Überprüfung der Kostenentwicklung vor. Die SWJ hat den 
Umfang und den Zeitpunkt einer Preisänderung so zu bestimmen, dass Kostensenkungen nach den selben 
betriebswirtschaftlichen Maßstäben Rechnung getragen wird wie Kostenerhöhungen. Insbesondere darf die SWJ 
Kostensenkungen nicht später weitergeben als Kostensteigerungen. 
 
Änderungen der Preise werden nur dann wirksam, wenn die SWJ dem Kunden die Änderungen spätestens sechs 
Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. Die Preismitteilung kann auch per E-Mail versendet 
oder im Kundenportal der SWJ zum Abruf bereitgestellt werden. 
 
Ändert die SWJ die Preise, so hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu 
kündigen. Hierauf wird die SWJ den Kunden in der brieflichen Mitteilung über die bevorstehenden Änderungen 
ausdrücklich hinweisen. Die Kündigung bedarf der Textform. Die SWJ hat die Kündigung unverzüglich nach Eingang 
in Textform zu bestätigen. Das generelle Recht zu Kündigung nach Ziffer 4 bleibt unberührt.  
 
Abweichend von den vorstehenden Ziffern 2 bis 5 werden Änderungen der Umsatzsteuer gemäß 
Umsatzsteuergesetz ohne Ankündigungsfrist und ohne außerordentliche Kündigungsmöglichkeit an den Kunden 
weitergegeben. 
 
Ziffern 2 bis 5 gelten auch soweit künftig neue Steuern, Abgaben oder sonstige staatlich veranlasste, die 
Beschaffung, Erzeugung, Netznutzung (Übertragung und Verteilung) oder den Verbrauch von Erdgas betreffende 
Mehrbelastungen oder Entlastungen wirksam werden. 
 
Wie erfolgt die Abrechnung? 
Die Rechnungsstellung erfolgt jährlich zum Ende des Abrechnungsjahres (31.12.), soweit nicht vorzeitig eine 
Zwischen oder Endabrechnung erstellt wird. Sofern Sie dies wünschen, ist die SWJ verpflichtet, eine monatliche, 
vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung zu vereinbaren (entgeltpflichtig). 
 
Darf die SWJ den Vertrag ändern? 
Die Regelungen dieses Vertrages beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, GasGVV, GasNZV, BEHG, Entscheidungen der Bundesnetzagentur). Sollten 
sich diese, vergleichbare Regelwerke oder einschlägige Rechtsvorschriften oder die einschlägige Rechtsprechung 
oder einschlägige Verwaltungsentscheidungen ändern und der Vertrag hierdurch lückenhaft oder eine Fortsetzung 
des Vertrages für die SWJ unzumutbar werden, ist die SWJ berechtigt diese AGB entsprechend anzupassen. Eine 
solche Anpassung darf ausschließlich dazu dienen, dass bei Vertragsschluss bestehende Äquivalenzverhältnis 
wieder herzustellen. Eine solche Vertragsanpassung wird Ihnen mit einer Frist von mindestens sechs Wochen 
bezogen auf den Zeitpunkt der Vertragsanpassung schriftlich angekündigt. In diesem Fall sind Sie berechtigt, der 
Vertragsanpassung in Textform zu widersprechen. Der Widerspruch muss mindestens einen Monat vor 
Wirksamwerden der Vertragsanpassung bei der SWJ eingegangen sein. Widersprechen Sie nicht, so gelten die 
geänderten Bestimmungen zum angekündigten Zeitpunkt. Die SWJ wird Sie auf die Bedeutung Ihres Verhaltens 
bei Bekanntgabe der Änderungen besonders hinweisen. Daneben können Sie den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen, wenn die SWJ die Vertragsbedingungen ändert. 
 
Wer haftet bei Schäden? 
Bei Versorgungsstörungen, Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Erdgasversorgung durch Störung 
des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses gilt § 6 Abs. 3 GasGVV. Etwaige Ansprüche können Sie gegen 
den Netzbetreiber geltend machen. 
 
Im Übrigen haftet die SWJ vorbehaltlich der Ziffern 8.3 und 8.4 nur, wenn es sich um einen Schaden aus der 
schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt oder der Schaden auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der SWJ oder eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruht. Die SWJ haftet darüber hinaus nur bei schuldhafter Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. 
 
Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, 
beschränkt sich die Haftung der Parteien auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrages 
als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie 
kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. 
 
Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie des Haftpflichtgesetzes bleiben unberührt. 
 
Zusatzoptionen 
Der monatliche Aufschlag einer gewählten Option wird mit der nächsten Jahresrechnung in voller Höhe fällig bzw. 
gutgeschrieben. Wird dieser Vertrag gekündigt, endet auch die vereinbarte Zusatzoption. 
 

UmweltPlus  
Die SWJ liefert umweltfreundliches und klimaneutrales Erdgas aus nachhaltigen Energiequellen, der je nach 

Ersatzlaufzeit, sowie Kündigungsfrist wie in Punkt 3 - 4 beschrieben.  
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Kundenbeschwerden, Schlichtungsstelle, Verbraucherservice der Bundesnetzagentur 
Beanstandungen von Verbrauchern gemäß § 13 BGB insbesondere zum Vertragsschluss oder zur Qualität von 
Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die 
Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, wird die SWJ innerhalb einer Frist von 4 Wochen 
ab Zugang bei ihr beantworten. Unsere Kontaktdaten lauten: 
Stadtwerke Jülich GmbH, 
An der Vogelstange 2a, 
52428 Jülich 
Telefon: 02461-625 122, Telefax: 02461-625 130 
E-Mail: service@stadtwerke-juelich.de 
Internet: www.stadtwerke-juelich.de. 
 
Betrifft eine Beanstandung den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung 
der Energie sind Sie berechtigt eine Schlichtung bei der Schlichtungsstelle zu beantragen, sofern die SWJ der 
Beanstandung nicht abhilft. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle lauten: 
Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, 
Telefon: 030-2757240-0, Telefax: 030-2747240-69, 
Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de 
(Mo. - Fr. 10:00 Uhr - 16:00 Uhr), 
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de. 
 
Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas stellt Ihnen Informationen über 
das geltende Recht, Ihre Rechte als Haushaltskunde und über Streitbeilegungsverfahren für die Bereiche Elektrizität 
und Gas zu Verfügung und ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar: 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
Verbraucherservice 
Postfach 80 01, 51305 Bonn 
Telefon: 030 22480-500 oder bundesweites Infotelefon 01805 101000 (Mo. bis Fr. von 9:00 - 15:00 Uhr) 
Telefax: 030 22480-323 
E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de 
 
Das Recht der Vertragsparteien die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach dem EnWG durchzuführen, 
bleibt unberührt. 
 
Datenschutz 
SWJ oder beauftragte Dienstleister erheben, verarbeiten, speichern und nutzen die Kundendaten zur Abwicklung 
des Vertragsverhältnisses gemäß den Bestimmungen der EU-DSGVO. SWJ nutzt die Kundendaten um den Kunden 
Produktinformationen per Post und, bei eindeutiger Einwilligung, per E-Mail und / oder Telefon, zukommen zu lassen 
und zum Zwecke der Markt- und Meinungsforschung. Der Kunde hat das Recht, der werblichen Nutzung seiner 
Daten jederzeit gegenüber der SWJ zu widersprechen. Die Übermittlung von Daten an Dritte (z.B. 
Messstellenbetreiber oder Netzbetreiber) erfolgt zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses. Unsere ausführliche 
Datenschutzerklärung finden Sie unter www.stadtwerke-juelich.de/datenschutz.
 
Bonitätsauskunft 
SWJ ist berechtigt, eine Bonitätsauskunft über den Kunden einzuholen. SWJ behält sich das Recht vor, den 
Abschluss des Gasliefervertrages, insbesondere bei Vorliegen einer negativen Auskunft der CEG Creditreform 
Consumer oder der SCHUFA zu Merkmalen Ihrer Bonität, abzulehnen. 
 
Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz 
Neben unseren Beratungsangeboten auf www.stadtwerke-juelich.de weisen wir Sie gerne auf die Internetseite 
www.bfee-online.de hin. Dort finden Sie eine von der Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) öffentlich geführte 
Anbieterliste mit Anbietern von wirksamen Maßnahmen zur Energieeffizienzverbesserung und Energieeinsparung 
sowie ihren Angeboten. Weitere Informationen und Kontaktadressen dazu erhalten Sie auch auf den Internetseiten 
der Verbraucherzentralen unter www.verbraucherzentrale.de und der Energieagenturen unter 
www.energieagentur.de. 
 
Wer ist Ihr Vertragspartner? 
Ust.IdNr.: DE 218 134 799 
Stadtwerke Jülich GmbH, An der Vogelstange 2a, 52428 Jülich 
Aufsichtsratsvorsitzender: Hans-Günter Engels 
Geschäftsführer: Dipl.-Oec. Ulf Kamburg 
Sitz der Gesellschaft: Jülich 
Eingetragen beim Amtsgericht Düren HR B 4131 
 
Sie erreichen unsere Kundenberatung wie folgt: 
Telefon: 02461 - 625-122 
Telefax: 02461 - 625-130 
E-Mail: service@stadtwerke-juelich.de 
Internet: www.stadtwerke-juelich.de 
 
 


